
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/6/21 95/08/0322
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.2000

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §38 Abs2 idF 1986/113;

Rechtssatz

Bei einer eigenmächtigen Bewirtschaftung handelt es sich um rein faktische, jedoch nicht rechtliche Umstände. Sollte

es schon vorher zu einer Übereignung - im Sinne der Verscha:ung wirtschaftlicher Verfügungsmacht - an eine andere

Person gekommen sein, dann wäre der Betrieb ab diesem Zeitpunkt (und ungeachtet dessen, dass diese noch nicht

Eigentümerin der Liegenschaft gewesen ist) auf ihre Rechnung und Gefahr geführt worden. Der eigenmächtig

Wirtschaftende hätte etwaige Erträgnisse des Betriebes an diese Person herauszugeben. Die BeitragspAicht träfe

unmittelbar diese Person. Für die Frage der Haftung nach § 38 Abs 2 BSVG wäre sein Verhalten allerdings

unmaßgeblich (Hinweis E 13.3.1990, 89/08/0033).
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